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1. Phoniatrische und logopädische Untersuchung 

Es wird empfohlen, die ärztliche Untersuchung des Sprechapparates, des Sprechens, der Hörfähigkeit und der Stimme 
vor der logopädischen Tauglichkeitsprüfung zu absolvieren. Sie muss von einem anerkannten Phoniater oder einer 
anerkannten Phoniaterin aus der Schweiz durchgeführt werden (siehe untenstehende Liste). Das phoniatrische 
Gutachten, dem zwingend auch das Audiogramm (Hörkurve) beiliegen muss, ist direkt der Abteilungsleitung Logopädie 
zuzustellen oder alternativ anlässlich der logopädischen Untersuchung der Expertin abzugeben. 
 
Die logopädische Untersuchung Ihrer Sprach-, Schriftsprach-, Sprech-, Rede- und Stimmleistungen erfolgt durch einen 
Logopäden oder eine Logopädin des Heilpädagogischen Instituts (Regionaler Schuldienst). Wir bitten Sie, sich 
spätestens bis zum 15. März beim Sekretariat des Regionalen Schuldienstes zu melden, um einen Untersuchungstermin 
zu vereinbaren. Nach diesem Datum können keine Tauglichkeitsuntersuchungen mehr vereinbart werden. Zudem sind 
nach dem 20. April keine logopädischen Untersuchungen mehr möglich für den Studienbeginn im Herbst. 
 
 

 
 

Regionaler Schuldienst 
Petrus-Kanisius-Gasse 21 

Gebäude SPC 02 – 4. Stock – Büro 49 
CH-1700 Freiburg 

Tel.: + 41 26 300 77 47 
 
 

 
 
Die Kosten der phoniatrischen und der logopädischen Untersuchung gehen zu Lasten des Bewerbers oder der 
Bewerberin. Die Kosten der logopädischen Untersuchung belaufen sich auf CHF 100.- und sind vor der Untersuchung im 
Sekretariat des Regionalen Schuldienstes zu bezahlen. 
 
Sobald der Abteilungsleitung Logopädie beide Untersuchungsberichte vorliegen, erhalten Sie den schriftlichen Bescheid, 
ob die zusätzlichen Zulassungsvoraussetzungen betreffend (Schrift-)Sprach-, Sprech-, Rede- und Stimmtauglichkeit 
erfüllt sind. Es können nur vollständige Unterlagen bearbeitet werden. 
 
Sollte eine zweite logopädische Untersuchung (sog. Kontrolluntersuchung) erforderlich sein, so gehen die 
entsprechenden Kosten von CHF 50.- zu Lasten des Bewerbers oder der Bewerberin. Sie sind ebenfalls vor der 
Untersuchung im Sekretariat des Regionalen Schuldienstes zu bezahlen. 
 
 

 
 

WICHTIG 
 
 
Kommen Sie NICHT zu den Untersuchungen, wenn Sie eine akute Erkrankung der oberen Luftwege haben (Grippe, 
Angina usw.)! Dies gilt für beide Untersuchungen. Melden Sie sich in diesem Fall rechtzeitig ab. 
 
Beide Untersuchungen dürfen bei der Studienanmeldung (30. April) nicht länger als zwei Jahre zurückliegen. 
Ansonsten sind sie zu wiederholen. 
 
 

 
 
Für weitere Fragen: Monika Kleinheinz, Studienberaterin | +41 26 300 77 05 | monika.kleinheinz@unifr.ch 
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2. Adressen für phoniatrische Abklärung (nur in der Schweiz möglich) 
 

PLZ ORT Name Adresse Telefon 

1860 Aigle Dr. Frédéric Olivier Rue Farel 9 024 466 52 52 

4031 Basel Dr. Hanna Brockmeier Abt. Pädaudiologie, HNO-Klinik, Universitätsspital 061 265 41 27 

4054 Basel Dr. Yael Gilgen-Anner Birsigstrasse 50 061 281 54 53 

4051 Basel Dr. Joseph Sopko Blumenrain 20 061 261 31 71 

4031 Basel Dr. Claudio Storck Abt. f. Phoniatrie, HNO-Klinik, Universitätsspital 061 265 41 34 

4051 Basel Dr. Kristina Strub Theaterstrasse 4 061 815 11 77 

4058 Basel Dr. Ulrike Bruns Hirzbrunnenstrasse 58 061 693 30 30 

3004 Bern Dr. Matthias Hagemann Moosbühlstrasse 2 031 859 88 99 

3010 Bern Dr. Eberhard Seifert Phoniatrie, Inselspital 031 632 33 49 

6814 Cadempino Dr. Etienne Jacot Via Cadempino 8 079 198 47 51 

1700 Fribourg Dr. Birgit Pascher Rue St. Pierre 2 026 322 56 56 

1211 Genève Dr.Igor Leuchter Phoniatrie HUG 022 372 82 34 

1207 Genève Dr. Edouard Witzig Route de Chêne 5 022 736 37 65 

4242 Laufen Dr. Nevenka Schmid Röschenzstrasse 8 061 761 77 77 

1003 Lausanne Dr. Jacques Cherpillod Rue des Terreaux 23 021 320 79 29 

1011 Lausanne Dr. Valérie Schweizer Unité de phoniatrie et logopédie, CHUV, Avenue de 
Beaumont 31 021 314 27 15 

6000 Luzern Dr. Kathrin Degenhardt Phoniatrie/HNO, Kantonsspital 041 205 13 57 

6003 Luzern Dr. Albert Sommerhalder Waldstätterstrasse 17 041 210 44 61 

6000 Luzern Dr. Peter Oppermann HNO-Klinik, Kantonsspital 041 205 50 91 

2000 Neuchâtel Dr. Barbara Zürcher Rue de Flandres 7 032 731 21 31 

8200 Schaffhausen Dr. Claudia Pieren Frei Bachstrasse 38 052 625 90 20 

8952 Schlieren Dr. Salome Zwicky-Beck Uitikonerstrasse 8 044 732 30 10 

8372 Seuzach Dr. Marcella Valenta Gratstrasse 12 052 335 14 72 

9007 St. Gallen Dr. Jochen Rosenfeld Hals-Nasen-Ohrenklinik, Kantonspital, 
Rorschacherstrasse 95 071 494 16 95 

8610 Uster Dr. Susann Baumann Poststrasse 1 044 940 42 42 

6300 Zug Dr. Sandra Cavero-Vanek Schmidgasse 3 041 710 30 72 

8002 Zürich Dr. Evi Blaschek Splügenstrasse 6 044 202 22 82 

8004 Zürich Dr. Jörg Bohlender Hadlaubstrasse 20 043 243 91 91 

8091 Zürich Dr. Kristina Castiglioni Frauenklinikstrasse 24 044 255 58 30 

8001 Zürich Dr. Daniel Jenny Kappelergasse 14 044 215 16 66 

8050 Zürich Dr. Paola Pedrini Schaffhauserstrasse 347 044 310 11 11 

8091 Zürich Dr. Dorothe Veraguth ORL, Universitätsspital 044 255 58 15 
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3. Berufsorientierung 

Kandidaten und Kandidatinnen für den Bachelor of Science in Logopädie an der Universität Freiburg müssen als 
Zulassungsbedingung eine 3-wöchige Berufsorientierung absolvieren. Dieses Vorpraktikum umfasst insgesamt 78 
Lektionen (à 45-50 Minuten) bei einem EDK-diplomierten Logopäden oder bei einer EDK-diplomierten Logopädin. 
 
Die 78 Lektionen müssen nicht unbedingt als Blockpraktikum absolviert werden. In Absprache mit dem Praktikumsleiter oder 
mit der Praktikumsleiterin können die Lektionen auf mehr als 3 Wochen verteilt bzw. kumulativ (teilzeitig) absolviert werden 
(ganz- oder halbtags). 
 
 
 
 
4. FAQ 
 
 
→ Welche Institutionen sind für die Absolvierung der Berufsorientierung anerkannt? 

Logopädisches Ambulatorium (Regelkindergarten oder Regelschule), Privatpraxis, Sprachheilkindergarten, 
Sprachheilschule, Sonderschule (HPS). Andere, klinische Praktikumsstellen (Klinik/Spital, Rehabilitationszentrum, 
phoniatrische Abteilung, Altersheim...) werden nicht akzeptiert. 

 
 
 
→ Kann die Berufsorientierung auch an mehreren Institutionen absolviert werden? 

Ja, die Berufsorientierung kann auf maximal zwei Handlungsfelder bzw. Institutionen aufgeteilt werden (z.B. 
60% Ambulatorium, 40% Privatpraxis). 

 
 
 
→ Muss die Berufsorientierung bei Anmeldeschluss absolviert sein? 

Nein, die Berufsorientierung kann bis zum Studienbeginn (Mitte September) absolviert werden. Der Anmeldung 
muss jedoch bereits das Formular für die Anerkennung der Berufsorientierung beigelegt werden, in welchem die 
Daten und die Anzahl Lektionen der voraussichtlichen Berufsorientierung angegeben sind. Wenn die 
Berufsorientierung erst nach dem 30. April vollständig absolviert wird, ist eine Nachbestätigung (kurzes Schreiben 
des Logopäden oder der Logopädin) notwendig. Diese muss zwingend bis zum 15. September an die E-Mail-
Adresse monika.kleinheinz@unifr.ch geschickt werden. 

 
 
 
 

Freiburg, 10.Oktober 2025 
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